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adagogischer Beobachter.

rearn der zGrcher. Volksschrule.

Abonnementspreis, franco durch die ganze Schweiz: jdhrlich Fr. 2.

Insertionsgebiihr fir die zweispaﬂtig,g

50, halbjahrlich Fr. 1. 30, vierteljikrlich 70 Cta.

Petit-Zeile oder deren Raum: 15 Cts.

Winterthnr,

den 28. Juli 1774

Hat die Behandlung von Geschiftsaufsitzen in
der Ergédnzungsschule Berechtigung ?

Ueber diese Frage stosst man ibn Lehrerkreisen auf
sehr getheilte Apsicht. Ein Theil, und vermuthlich der
grossere, will den Geschiftsaufsatz gdnzlich aus der
Ergdnznogsschule verbannen und ihn ausschliesslich in die
Fortblldunzaschale verweisen ; der andere Theil wiinscht ihn,
weil sehr praktisch, ia moohch\t ausgedehntem Masse, thells
in Verbindung mit dem Rechnungs-, theile mit dem Sprach-
unterricht als Unterrichtsgegenstand zu behalten.

Einsender diess ist weder ganz der erstern, noch der
zweiten Acpsicht. Wenn behauptet wird, dieser Stoff sei fiir
die Ergdnzungsschiiler zu unverstidndlich und zu trocken,
die Behandlunfr desselben laufe auf eive blosse Formenprei-
terei heraus, so hat das allerdings fiir die grosse Mehrzahl
von Geschiftsaufsédtzen seine (‘ultxgkelt ; nicht aber fiir alle.
Ich huldige auch der Ansicht, dass als Unterrichtsstoff auch
auf dieser Schulstufe nur das Beste gut genug sei; dahin
grhiren aber offenbar die Geschidfisaufsidtze nicht. Wenn
mir daher etwa der Vorwurf gemacht wurde, ich schenke
dem Geschéftsanfsatze zu wenig Aufmerksamkeit, so gab
ich jedes Mal zur Autwort: Wenn die Schiiler
zum klaren Verstdndniss eines dies-
falligen Unterrichts gelangen sollen,
so muss ich sie mit einer so starken
Dosis menschlicher "‘Gemeinheit und
Schlechtigkeit bekannt machen, dass
der praktische Erfolg meines Unter-
richts in keinem Verhdltniss steht zu
der Versindigung, die ich an der Kin-
desnatur beg ehe .

Ich verwende namllcn mit den d4ltesten Erginzungs-
schitlern pur 10 bis 12 Stunden per Jahr fir Geschifts-
anfsdtze und benutze dazu aus der (eschidftsprosa des
jetzigen Lehrmittels das Obligo, die Aufkiindung, die Quit-
tung, das Personalzeuguis: und den Miethvertrag, allenfalls
anch noch den Biirgschaftsschein. Diese Aunf-dtze lasse ich
in Briefform umarbeiten. Im iibrigen Unterricht halte
ich streng darauf, dass alle Schiiler das gleiche Schreib-
material haben:; in diesem Falle aber picht, und zwar ab-
sichtlich.  Jeder Schiiler darf Papier und Couvert nach
Gutfinden von Hause mitbringen, wenn des Gebrachte nur
schon rein gehalten ist. Gewthnlich erscheint Postpapier
von verschiedenem Formate. Auf dieses Papier wird nun
der Brief in der Schule eingeschrieben und demselben allen-
falls, je nach dem Inhalt, ein Geschiftsaufsatz gesondert
beigelegt und in das gleiche Couvert gesteckt, nachdem das
Papier vom Schiler selbst ordentlichgefaltet
worden ist. Zuletzt wird die Adresse geschrieben. Durch
dieses Verfaliren suche ich Verschiedenes zu erreichen:
~1. Richtige Behandlung des Postpa-
piers; 2. Gehdrige Placirung des Ge-
schriebenen aut dasselbe, sowohl der Adresse
als auch des Inhalts; und 3. Bekanntmachung des
Schiilers mit den-einfachsten Geschiftsaufsitzen.
An diesem Unterricht baben die Schiiller Freude und sie
sind dem Lehrer spiter dafiir dankbar.

Zum Theil vnniitz wire der fragliche Unterricht aller-

oben angefiithrten

dings, wenn jeder Schiiler nach der Erginzungsschule die
Fortbildungschule besuchen wiirde; denn auf dieser Schul-
stufe darf die Geschéftsprosa nicht mehr fehlen. Leider
sind die Fortbildungsschulen noch spirlich besucht. Die
»Kleinigkeiten* werden 1 spitern Leben
aber meistens ansser Acht gelassen, wenn die Schule nicht
seiner Zeit daraof Bedacht genommen hat.

Hoffentlich wird die ,,Geschédfisprosa im Lesebuch fiir
die Frgidnzungsschule beibehalten und di= Behandlung der-
selben im letzten Schuljahr — immerhin in bescheidener
Stundenzahl — gefordert.

Noehmals ein Wort!

F. — Das Menschenkind fiihlt sich immer am wohlsten,
wenn ein Bischen Streitlust ihm in den Adern liegt. Wenn’s
aber Samstag war und Samstag wird — drei, vier, finf
Mal — so sind das pach dem Gesetz Mose ebensoviele
Wochen, und drei, vier, fiinf Wochen irgend welches Quan-
tum Streitlust latend in sich herumtragen miissen, weil ein
Mal tiber das andere nicht die Spur von einem Gegenmann
anf offenem Place sich zeigt, das ist — nun ja, das ist
zum Einschlafen! Zum Exempel, usser Artikel iiber das
Sprachlehrmitte]l fiir die Ergdnzuogsschule (pros. Theil), oder
vielmehr dber den Sprachunterricht {aun! der oberen Volks-
schulstufe) im Allgemeinen, war méglichst provocirlicher Na-
tur, und doch hat sein Erscheinen Niemanden dahin gebracht,
dass er die Feder eingespannt hitte, uns, zz Nutz' und
Frommen der poch unerzogenen Menschheit, aaf's Haupt zu
schlagen. Wahrhalftig, wer nicht von Natur z&h’ nnd ohn-
massen streitsiichtig ist, dem muss ein derartiges Todrschwei-
gen um alle positive Electricitdt bringen und um alle Rache
auf den rithrendsten Gegenstand! Man wolle doch giitigst
beriicksichtigen, dass wir im Exil sicd und damit ohpe alle
Gelegenheit, mit der Z. Lehrerschaft, an die and deren Be-
rufssache unzerreissbare Bande uns kuoiipfen, miindlich zu
conversiren — wolle ferner beriicksichtigen, dass obschwe-
bende Frage von einer Bedeutung isr, die jedweden Beitrag
zur Beantwortung jener begriissen und gewiss ungern in den
Sand verlaufen ldsst. Wir kesnen zwar die vornehmsten
Regeln des Anstandes und kennen namestlich darunter den
Passus, der dem Verfasser eines Lehrmittels Stillschweigen
auferlegt zu der Zeit und Stunde, wo dasselbe durch das
Feuer der letzten Critik geht. Da =oll man das Buch
reden lassen, heisst es im Koran der Convenienz. Wie aber,
wenn man das Boch nicht allerorten reden ldsst, wenn man
es trotz jahrelangen provicorischen Obligatoriums nicht
allerorten kennt, weon sogar ein Capitelsreferent
nachgerade eingesteht, dass er halt ,,weiter hinten” mnicht
mehr so genau kundig sei? Man wolle uns richt missver-
stehen! Dieser pros. Theil war fiir die noch bestehende
Organisation der Erginzangsschule nicht berechnet; bei
der geringen und dazu unnatiirlich vertheilten Unterrichts-
zeit konnte der Intention desselben nicht in vollem Um-
fange nachgekommen werden. Weitgehender aber, als es
practizirt worden, hitte es practizirt werden kounnmen, wir
wissen das aus eigener Anschacung, und namentlich lag kein
Grund vor, das Buch in denpjenigen Partien und Falten un-
studirt zu lassen, wohin der Schiiler dem Lehrer vielleicht



	Hat die Behandlung von Geschäftsaufsätzen in der Ergänzungsschule Berechtigung?

